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Karlsruhe bestatigt DDR-Behorden

Karlsruhe. Verwaltungsentscheidungen der DDR konnen nur dann korrigiert
werden, wenn sie gegen fundamentale rechtsstaatliche Grundsatze verstofSen.
Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Eine
entsprechende Regelung im Einigungsvertrag diene der Rechtssicherheit, heilst

es in dem am Mittwoch veroffentlichten Grundsatzbeschluls. Dies verstofSe nicht
gegen das Grundgesetz.

(ddp/jW)
https://www,jungewelt.de/artikel/84323.karlsruhe-bestatigt-ddr-behorden. html



	Karlsruhe bestätigt DDR-Behörden

